
Schatzmeisterwebinar Januar 2018
Bitte beachten Sie, dass nachfolgende Präsentation lediglich eine Hilfestellung bei 
der Durchführung von Veranstaltungen darstellen soll und keine Steuerberatung 
ersetzt. 

Daher wenden Sie sich bitte im konkreten Einzelfall an einen Steuerberater.



2
Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. Schatzmeisterwebinar

Stand: November 2019

V
e
rs

io
n

 2
.1

 v
o

m
 3

1
.0

3
.2

0
1
4

Tagesordnung

• Wie kann RDG Sie in Ihrer Tätigkeit unterstützen?

• Das deutsche Spendenrecht und seine Besonderheiten 

• Vorstellung RDG Online

• Vorab eingereichte Fragen
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1. Wie kann RDG Sie in Ihrer Tätigkeit unterstützen?

• Entgegennahme und Verausgabung der Spenden

- für Annual Fund  / Polio für alle deutschen RCs

- für gemeinnützige Projekte von RCs ohne eigenen Förderverein

• Beratung bei der Umsetzung rotarischer Projekte vor und während der Projektphase

• Auszahlung der Zuwendungen nach Prüfung der Fördervoraussetzungen ( ca. 2.400 

Projekte/Jahr, Projektvorschläge sowohl von Clubs als auch von der TRF)

• Haftung liegt bei RDG!

• Ausstellung von rund 40.000 Zuwendungsbestätigungen pro Jahr

• Einhaltung der fristgerechten Mittelverwendung

• Koordinierung der Maßnahmen in Katastrophenfällen

• Beratung zu Projektzuschüssen ( BMZ, EU etc.)

• Statistiken

• Ansprechpartner für viele Fragen der Rotarier zu Spendenrecht und andere Themen

• Durch RDG Online rund um die Uhr Zugang zu den bei RDG verwalteten Spenden
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1. Spendenrecht - Benefizveranstaltungen

Benefizaktionen sind - unabhängig davon, wofür Erlöse verwendet werden -, 

steuerpflichtige Geschäftsbetriebe

• Freigrenzen

vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannte Vereine (unerheblich ist,

ob eine Eintragung im Vereinsregister erfolgt ist):

- Gewerbesteuer ab € 35.000,--- Umsatz pro Jahr (alle Aktionen zusammen)

- Umsatzsteuerfreigrenze: € 17.500,-- pro Jahr (22.000,-- € ab 01.01.20)

Ist der Club nicht als gemeinnützig anerkannt, ist er ab dem ersten Euro 

Umsatz steuerpflichtig 

• Wird der Spendenanteil und Eintrittspreis in einer Summe erhoben, hat das 

folgende Auswirkungen:

- Spenden müssen freiwillig und ohne Gegenleistung sein  

-> keine Zuwendungsbestätigung (ZWB)

- Eintrittsgeld wird in voller Höhe, also inklusive des Spendenanteils, dem

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes zugerechnet

Besser: erheben Sie ein Eintrittsgeld und bitten Sie darüber hinaus um eine 

Spende
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1. Benefizveranstaltungen

Gema

• Wenn Musikstücke von Urhebern in einem Konzert gespielt werden - sei es 

durch Liveauftritte oder von Tonträgern - fallen Lizenzgebühren an. Die 

Vergütung richtet sich nach der Art der Veranstaltung, ob z.B. Live-Musik 

gespielt wird oder Hintergrundmusik bei einem Benefizessen läuft. 

Berechnungsgrundlage für die Bruttoeinnahme sind Eintrittsgelder, 

Sponsorengelder, Spenden, Werbeeinnahmen und sonstige Zuschüsse. 

• Für Benefizveranstaltungen gewährt die Gema unter bestimmten 

Voraussetzungen (Hilfe für in Not geratene Menschen) einen Nachlass von 

10%

• Die Anmeldung der Veranstaltung muss so rechtzeitig vor der Veranstaltung 

erfolgen, dass die GEMA noch vor deren Durchführung ihre Einwilligung 

erteilen kann.

• Hier können Sie den Tarif nachsehen: www.gema.de

• RDG hat einen Rahmenvertrag mit der GEMA abgeschlossen, der den 

Rotary Clubs einen 20%igen Rabatt auf die fälligen Gebühren zusichert. Den 

Vertrag finden Sie auf unserer Website https://www.rdg-rotary.de/rdg/Fuer-

Rotary-Clubs/

http://www.gema.de/
https://www.rdg-rotary.de/rdg/Fuer-Rotary-Clubs/
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1. Spendenrecht - Benefizveranstaltungen

Künstlersozialabgabe

• Für die Künstlersozialabgabe spielt es keine Rolle, ob ein (anerkannter) 

gemeinnütziger Zweck verfolgt wird.

• Darüber hinaus sind Vereine dann abgabepflichtig, wenn sie mehr als nur 

gelegentlich Aufträge an externe selbständige Künstler und Publizisten 

erteilen und im Zusammenhang damit Einnahmen erzielt werden sollen. 

Dabei genügt aber schon ein Unkostenbeitrag!

Im Veranstaltungsbereich sind die meisten „nicht kommerziellen“ 

Veranstalter und Vereine in der Regel abgabefrei, sofern diese nicht mehr 

als drei Veranstaltungen jährlich durchführen.

• Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte ( z. B. Gagen, Honorare, 

Tantiemen ) zu zahlen, die an selbständige Künstler oder Publizisten gezahlt 

werden. Dazu gehören auch alle Nebenkosten, z. B. Telefon- und 

Materialkosten.

• Der Abgabesatz wird jährlich ermittelt und liegt für 2020 bei 4,2%

• http://www.kuenstlersozialkasse.de/

http://www.kuenstlersozialkasse.de/
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1. Spendenrecht - Tombola

• Eine Tombola muss beim zuständigen Finanzamt angemeldet werden

• Kommt der Erlös gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken zu 

Gute, bleibt die Tombola bis zum Gesamtpreis der Lose bis € 40.000,--

steuerfrei.

• Übersteigt der Erlös € 40.000,--,unterliegt sie der Lotteriesteuer in Höhe von 

20%

• Auch wenn keine Lotteriesteuer anfällt, muss die Umsatzsteuer ( s. Folie 2) 

beachtet werden

• Ausstellung von Spendenbescheinigungen: Siehe : Sponsoring ( Folie 6)

Bitte beachten Sie die Bestimmungen Ihres Bundeslandes. Diese können 

abweichen.
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1. Spendenrecht – Sponsoring

• Im Gegensatz zu einer Spende ist bei einem Sponsoring ein 

Leistungsaustausch gegeben und beide Vertragspartner sind verpflichtet

• Ziel des Sponsors ist die Förderung eines bestimmten Zweckes, aber auch 

Kontakt- und Imagepflege bzw. Steigerung des Bekanntheitsgrades

Steuerlich gilt:

• Wird lediglich auf die Unterstützung des Sponsors unter Verwendung des 

Namens, Emblems oder Logos hingewiesen, kann die Unterstützung des 

Sponsors als Spende angesehen werden

• Hat der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die in der Verbreitung und 

Erhöhung seines Ansehens liegt, ist dies eine steuerpflichtige Einnahme.

• (Beispiel: Werbemittel in Tagungsmappen, aktiver Link auf die Homepage 

des Sponsors, Einkaufsgutscheine im Geschäft des Sponsors)
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1. Spendenrecht - Auktionen

• Bei den für eine Auktion  zur Verfügung gestellten Gegenständen handelt es 

sich um eine Sachspende

• Um eine Zuwendungsbestätigung für diese Sachspende auszustellen, muss 

der Wert der Sache zweifelsfrei bestimmt werden:

Entnahme aus dem Betriebsvermögen: Buchwert

Entnahme aus dem Privatvermögen: gemeiner Wert (= Verkehrswert)

• Beide Werte müssen schriftlich nachgewiesen werden

• Da die Bewertung von Sachspenden äußerst schwierig ist, hat der Vorstand 

von RDG entschieden, keine Zuwendungsbestätigungen für Sachspenden 

auszustellen

• Besser: Der Spender einer Sachspende erhält den Erlös aus der Auktion 

seines Gegenstandes und spendet diesen Erlös. Hierfür erhält er dann die 

entsprechende Zuwendungsbestätigung.
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3. RDG Online

• jederzeit Auskunft über die bei RDG verwalteten Konten für Schatzmeister 

• einheitliches Verfahren für alle Clubs

• klare, eindeutige und verifizierbare Kommunikation

• eigener Förderverein notwendig?

• Vereinfachung der Prozesse beim RDG

Kurzum: „Online-Banking“ für den Gemeindienst
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3. RDG Online

Was bietet RDG Online:

• Online-Spenden für alle Clubs und Einzelspender

• Auskunft über Spendeneingang

• Benachrichtigung über lückenhaft dokumentierte Spenden

• Anforderung von Zweitschriften

• laufend aktualisierter Kontostand

• Umbuchungen veranlassen

• Auszahlungen veranlassen

• einfache Sammelspendenübermittlung

• Vermeiden von Fehlern und Missverständnissen

• nachvollziehbare Dokumentation der Geschäftsvorfälle jederzeit und sofort

• auch beim Amtsübergang problemlos nachvollziehbar

• zusätzliche und immer aktuelle Auswertungen
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3. RDG Online

Demosystem unter:

demo.rdgo.de
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Sammelspenden erfassen
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Sammelspenden erfassen – Musterdatei im Excel-Format
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Sammelspenden erfassen
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Sammelspenden erfassen
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Projektkontenübersicht – Eingänge und Ausgänge 
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Umbuchung / Auszahlung veranlassen
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Auskunft über Spendeneingang – nach Spender



20
Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. Schatzmeisterwebinar

Stand: November 2019

V
e
rs

io
n

 2
.1

 v
o

m
 3

1
.0

3
.2

0
1
4

3. RDG Online - Praxisbeispiele

Zweitschriften anfordern
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Übersicht über lückenhaft dokumentierte Spenden
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Finanzstatus - Laufend aktualisierter Kontostand
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3. RDG Online - Praxisbeispiele

Finanzstatus - Zeitnahe Mittelverwendung
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4. Verschiedenes - Spendenüberweisungen

• bei den Spendeneingängen sind die Angaben im Verwendungszweck oft 

fehler- oder lückenhaft und somit schwer zuzuordnen

• Deshalb unsere Bitte: Helfen Sie uns beim Spendeneingang:

• durch Nutzung von RDG Online bei Sammelspenden

• durch Nutzung unserer Online-Spendenseite für Einzelspender

• durch Angabe der Club und Projektnummer mit vorangestelltem C bei der 

Clubnummer und P bei der Projektnummer
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4. Verschiedenes - Onlinespenden

• Spendeneinzug oder Avisierung einer Überweisung möglich:

• RDG Online gibt Ihnen für Sammelspenden eine Avisnummer vor, unter 

der alle Details gespeichert werden 

• Diese Avis Nummer sollte bei der Überweisung angegeben werden

• Beispiel: AVO123456

• Gleiches gilt für Einzelspender, die über unsere Internetseite eine Spende 

avisieren, Avis Nummer Beispiel: AVE123456 

• Die Spenden können somit ohne weitere Angaben direkt zugeordnet 

werden
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3. RDG Online

Spendenseite und Informationen unter:

www.rdg-rotary.de

Das Spendenportal für alle Clubs bzw. Einzelspender ist in die Webseite des 

RDG unter 

http://www.rdg-rotary.de/rdg/Fuer-Spender/spenden.php integriert.

Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu RDG Online und auch allen 

anderen Bereichen sind uns sehr willkommen!

http://www.rdg-rotary.de/rdg/Fuer-Spender/spenden.php
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KONTAKT

Anregungen und Fragen:

Renate.Renker@rdgduesseldorf.de

Judith.Orf@rdgduesseldorf.de

Andrea.Tischmann@rdgduesseldorf.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Adventzeit! 

mailto:Renate.Renker@rdgduesseldorf.de
mailto:Judith.Orf@rdgduesseldorf.de
mailto:Andrea.Tischmann@rdgduesseldorf.de

